
AmMches

Matt
für dm

Unterlahn
Amtliches Dlatt flr dieHekanntmachungen des Landratsamtesu.des Kreisausschusses.

Tägliche Keilage zur Dieser und Gmser Zeitung.
Preise der Anzeigen:

Di««inst». PetitzeUe oder deren Raum 15 Psg.,
Reklame,eile 5V Psg.

AusgadefteSrnr
In Diez : Rofenitrabr 36,
In EmS: Römerftrabe 95.

Nr . SS Diez , Freitag de« IS. MSrz 1Sl6

Druck und Verlag von H. Ehr. Sommer,
Ems und Diez.

Vcraiitw. für die RedaktionP . Lange, Ems.

86. Jahrgang

Bekanntmachung
über Aendernng der Höchstpreise für Erzeugnisse der Kar¬
toffeltrocknerei sowie der Kartoffelstärkefabrikation . Vom
29. Februar ' 1916.

Auf Grund des Artikel I oer Bekanntmachung , betref¬
fend Ergänzung der Verordnung über die Höchstpreise für
Erzeugnisse der Kartoffcltrocknerei sowie der Stärkefabri-
tation nsw. vom 24. Februar 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 118)
bestimme ich:

I. An die Stelle der im 8 2 Ms . 2 der Bekanntmachung
über die Höchstpreise für Erzeugnisse der Kartöffeltrock-
nerei sowie der Kartoffelstärkcfabrikation vom 16. Sep¬
tember 1913 (Reichs-Gesetzbl. S . 588) vorgesehenen
preise treten folgende Preise:

Für Kartoffel¬
flocken

Kartoffel-
schnltzel

Karloffelwalz-
mehl elnschl. deo
Zuschlags für be¬
sondere Sichtung

MarkMark Marl

im ersten Preisgebiete 36 .80 35,35 42,80
„ zweiten r  37,30 36,05 43,30
„ dritten „ 37,80 36,55 43,80
„ vierten „ 38,30 37,05 44.30

II. Diese Bestinrnnrng tritt mit dem Tage
kündnng in Kraft.

Berlin , den 29. Februar 1916.
Ter Stellvertreter des Reichskanzlers

Delbrück.

Trockene
Kartoffelstärke
und Kartoffel¬

stärkemehl
Mark

49.30
49.80
50.30
50.80

der Ber-

M. 1643. Diez,  den 8. März 1916.
vekanntmachnna

Das Rekruten-Depot Res.-Jnf.-Regt. Nr. 91 hält am
Freitag , den 10. ds. Mts ., von vormittags7̂ Uhr
bis 5»o Uhr nachmittags auf der.'. Schicßstande in Hambach
Gefechtsschießen mit kleinen Abteilungen(Gruppen) ab.
Die zu dem gefährdeten Gelände führenden Wege werden
in der bisher üblichen Weise durch Posten abgesperrt. Vor¬
dem Betreten des gefährdeten Geländes(zwischen Chaussee
Hambach' Görgeshausen und den nördöstlich von dort ver¬
laufenden verbesserten Weg Försterei Hambach-Görgeshausen)
außerhalb der dorthin führenden Wege wird wegen der
damit verbundenen Lebensgefahr gewarnt.

Der König!. Landrat.
3. »« : 1

Zimmermmm.

Bekanntmachung
über Freigabe von Branntiveiir zur Versteuerung Vom
29. Februar 1916.

Aus Grund des 8 2 oer Bekanntmachung, betreffend
Einschränkung der Tlinkoranntweinerzeugnng . vonl 31.
März 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 208) in Verbindung mit
der Bekanntmachung vom 28. Oktober 1915 (Reichs-Gesetzbl.
S . 718) wegen Aendernng der Bekanntmachung , betreffend
Einschränkung der Trinkbranntweinerzeugung , bestimme ich
unter Aendernng meiner Bekanntmachung vom 23. De¬
zember 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 843) :

8 1.
Bis auf weiteres darf kein unverarbeiteter Branntwein

gegen Entrichtung der Verbrauchsabgabe in den freien Ver¬
kehr übergeführt werden.

8 2-
Branntwein , der aus Begleitschein I abgefertigt ist,

kann mit Genehmigung des zuständigen Hauptamts inner¬
halb des Bersteuerungsrechts des Empfängers in den freien
Verkehr übergeführt werden, wenn der Empfänger glaubhaft
nachweist, daß der abgefertigte Branntwein von ihm be¬
stellt und zur Ueberfnhrnng in den freien Verkehr gegen Ent¬
richtung der Verbrauchsabgabe bestimmt war und die Ab-
seninng vor Inkrafttreten der Bekanntmachung stattgefuw-
den hat.

8 3.
Restbestände des Versteuerungsrechts , insonderheit aus

den Monaten Januar , Februar und März 1916, dürfen
llusgenutzt werden, sobald die Ueberführung von Brannt¬
wein in den freien Verkehr gegen Entrichtung der Ber-
brauchsabgabe wieder zugelassen wird.

8 4.
Diese Verordnung tritt mit dem Tagewer Verkündung

in Kraft.
Berlin , den 29. Februar 1916.

Der Reichskanzler
Im Austrage:

Kautz.
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$ur ilertberimg bet  iBetanntmadjung , betreffend bie  Anfuhr
ton (betreibe,  Hüffenfrüchten , Mehl und Futtermitteln , vom
11.  September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 569). Vom 4. März
1916.

Ter Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über
die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maß¬
nahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327)
folgende Verordnung erlassen:

Artikel  l.
Der 8 1 Abs. 1 der Bekanntmachung , betreffend die

Einfuhr von Getreide , Hülsenfrüchten, Mehl und Futter¬
mitteln , vom 11. September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 569)
erhält folgenden Wortlaut:

Roggen, Weizen, Gerste, Hafer , Mais , Hülsenfrüchtc.
Buchweizen, alle Produkte und Abfälle der vorgenannten
Erzeugnisse, welche durch Vermahlen , Schälen oder Schroten
gewonnen werden, allein oder in Mischungen — auch mit
anderen Erzeugnissen —, sowie Malz sind, soweit sie aus
dem Ausland eingeführt werden, an die Zentral -Einkaufs-
gesellschaft m. b. H. in Berlin zu liefern . Tie in der
Liste zur Bekanntmachung , betreffend die' Einfuhr von
Futtermitteln , Hilfsstoffen und Kunstdünger, vom 28, Ja¬
nuar 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 68) aufgeführten Futtermittel
und Hilfsstofse falle:: nicht unter die Bestimmungen dieser
Verordnung.

-V. Artikel  II.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung

in Kraft.
Berlin , den 4. März 1916.

Ter Stellvertreter des Reichskanzlers
Delbrück.

Bekanntmachung,
betreffend Regelung des Verkehrs von aus dem Ausland
eingeführtem Schmalz (Schweineschmalz). Vom 4. März
1916.

Ter Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes über
die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maß¬
nahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327)
folgende Verordnung erlassen:

8 1.
Das nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung aus dem

Ausland eingeführte Schmalz (Schweineschmalz) darf nur
durch die Zentral -Einkaufsgesellschaft m. b. H. in Berlin
in den Verkehr gebracht werden. Wer nach diesem Zeitpunkt
Schmalz aus dem Ausland eiuführt , hat es an die Zentral-
Einkaussgesellschaft nr. b. H. in Berlin zu verkaufen :md
zu liefern.

8 2.
Wer aus dem Ausland Schmalz einführt , ist verpflich¬

tet , der Zentral -Einkaufsgesellschaft m. b. H. unter Angabe
von Menge, Preis und Bestimmungsort unverzüglich nach
der im Ausland erfolgten Verladung des Schmalzes An¬
zeige zu erstatten , auch alle sonstigen handelsüblichen Mit¬
teilungen an die Gesellschaft weiterzuleiten . Er hat ferner
den Eingang des Schmatzes und dessen Aufbewahrungsort
der Gesellschaft unverzüglich anzuzeigen.

Die Anzeigen und Mtteilungen erfolgen telegraphisch;
sie sind schriftlich zu bestätigen.

8 3.
Wer auf Grund des 8 1 an die Zentral -Einkaufsgesell-

schaft m. b. H. Hu liefern hat , hat das Schmatz bis zur
Abnahme durch öre Gesellschaft mit der Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmanns aufzubewahren , zu behandeln und
es auf Verlangen der Gesellschaft an einem von chr zu be¬
zeichnenden Orte zur Besichtigung zu stellen. Er ist ver¬
pflichtet. etwaige Berladungsanweisungen der Gesellschaft
zu befolgen.

S 4
■Sie  Zentral -Einkaufsgesellschast nr. b.  H . soll sich un¬

verzüglich nach Empfang der Anzeige von der Einfuhr und,
wenn eine Besichtigung vorgenommen wird , unverzüglich
noch der Besichtigung erklären , ob sie das Schmalz über¬
nehmen will . Das Eigentum geht mit dem Zeitpunkt auf die
Gesellschaft über, in dem die Uebernahmeerklärung dem Ver¬
äußerer zugeht.

§ ö.
Die Zentral -Einkaufsgesellschaft m. b. H. setzt du:

Uebernahmepreis endgültig fest.
8 6.

Alle Streitigkeiten zwischen der Zentral -Einkaufsgesell-
schaft m. b. H. und dem Veräußerer über die Lieferung,
die Aufbewahrung und den Eigentumsübergang entscheidet
endgültig ein Ausschuß.

Dieser besteht aus einem Vorsitzenden und vier Mit¬
gliedern sowie deren Stellvertretern , die sämtlich vom
Reichskanzler ernannt werden.

Ter Reichskanzler kann allgemeine Grundsätze auf-
ftellen, die der Ausschuß bei seinen Entscheidungen befolgen
soll.

Ter Ausschuß soll bestimmen, wer die baren Auslagen
des Verfahrens zu tragen hat.

8 7.
Die Zentral -Einkaufsgesellschast nr b. H. soll bei Ver¬

teilung der erworbenen Schmatzmengen die Bestimmungen
des Reichskanzlers (Reichsamt des Innern ) innehalten !,

8 8.
'Ausgenommen von diesen Bestimmungen sind gering¬

fügige Mengen, die als Reiseproviant oder im Grenzverkehr
aus dem Ausland eingeführt werden, sofern die Einfuhr
nicht zu Handelszwecken erfolgt.

Inwieweit im übrigen Ausnahmen von diesen Bestim¬
mungen zugelassen iverden, bleibt besonderer Anordnung des
Reichskanzlers Vorbehalten.

Ter Reichskanzler kann bestimmen, inwieweit diese Ver¬
ordnung auf die Durchfuhr Antvendpug findet.

8 9.
Als Ausland im Sinne dieser Verordnung gilt nicht das

besetzte Gebiet.
8 10. •

Mit Gefängnis bis zu lechs Monaten oder mit Geld-
'trnfe bis zu eintaufenbfünfhundert Mark wird bestraft , wer
den Vorschriften in 88 1, 2 oder 3 zuwiderhandelt . Neben
der Strafe können in den Fällen der §§ 1 und 2 die Gegen¬
lände , auf die sich die Zuwiderhandlung bezieht, ohne Unter¬
schied, ob sie dem Täter gehören oder nicht, eingezogen
werden.

8 11.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung

:>: Kraft . Ter Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des
Außerkrafttretens.

Berlin , den 4. März 1916.

Ter Stellvertreter des Reichskanzlers
Delbrück.

Limburg,  den 29. 2. 1916.
Bekanntmachung.

Nachdem dir Maul - und Klauenseuche in der Gemeinde
Dehrn erloschen ist, wird meine vichseuchenpolizeilicheAn¬
ordnung vom 2. Dezember 1915 für die Gemeinde Dehrn
aufgehoben.

Der Landrat.
I . B.

Niederschulte.



I . Sir . II b.  16 659/15 M . s . H,
I A . I e. 1192 M . s. L.
V 10656 M. d. I.

Berlin  W . 9, den -t. Februar 1916.
Leipziger Straße 2.

Ausführungsbestimmungen
Zu der Verordnung des Bundesrats über die Herstellung
von Süßigkeiten und Schokolade vom 16. Dezember 1915

(R.-G.-Bl . S . 821).
Auf Grund des 8 7, Abs. 1, der Verordnung des Bun¬

desrats über die Herstellung von Süßigkeiten und Schokolade
vom 16. Dezember 1915 (R .-G.-Bl . S . 821) wird folgendes
bestimmt.

I. Nachdem durch 8 2 und 8 7, Abs. 2, der Verord¬
nung von Mich und Sahne jeder Art zur gewerbsmäßigen
Herstellung von Süßigkeiten und Schokolade im Sinne des
8 3, Abs. 1 und 2 daselbst für das ganze Reich verboten und
die Befugnis , Ausnahmen von dieser Vorschrift zuzulassen,
dem Reichskanzler übertragen ist, wird hiermit die Vor¬
schrift in . 8 1 Nr . 2 der Anordnung der Landeszentral-
behürden vom 18. Oktober 1915, betreffend AussührungS-
bestimmungen zur Bekanntmachung über Beschränkung der
Mischverwendung vom 2. September 1915 (R.-G.-BI . S.
545), — veröffenllicht im Deutschen Reichsanzeiger vom
18. Oktober 1915, abends , Nr . 246, im H.-M .-Bl . S . 344
und M .-Bl . d. Landw. Verwaltung S . 191 — aufgehoben.
Iw 8 1 und 8 4 der Anordnung sind demnach die Ziffern 2
zu streichen.

II. Als zuständige Behörde im Sinne des 8 9 der Ver¬
ordnung gelten die Ortspolizeibehörden . Höhere Verwal¬
tungsbehörde ist der Regierungspräsident , für Berlin der
Oberpräsident.

Der Minister für Handel «nd Gewerbe.
I . A : Lusensky.

Der Minister für Landwirtschaft, Domänen
und Forsten.

I . A. : Graf von Keyserlings.
Der Minister des Inner «.

I . A. : Freund.
An die Herren Regierungspräsidenten , den Herrn Po¬

lizeipräsidenten hier und den Herrn Oberpräsidenten in
Potsdam.

vekavntmachnng
Auf Grund des 8 180 des Bersicherungsgesetzes für

Angestellte vom 20. Dezember 1911 (R.-G.-Bl . S . 989)
in Verbindung mit 8 320 daselbst und dem Erlaß des Herrn
Ministers für Handel und Gewerbe vom 26.' Dezember
1915 — III 5416 — bestimme ich was folgt:

Wird das Entgelt von Dritten gewährt , so ist der Ver¬
sicherte verpflichtet, seinen Beitragsteil dem Arbeitgeber
in bar zu erstatten , wenn ihm dieser nachweist, daß er den
vollen Beitrag entrichtet hat.

Besteht das Entgelt nur in Sachbezügen, so ist der
Arbeitgeber berechtigt, von diesen Abzüge zu machen, deren
Wert dem Beitragsteile des Versicherten entspricht.

Für' die Berechnung dieses Wertes sind die nach 8 2
Mw 2 des Versicherungsgesetzesfür Angestellte festgesetzten
Ortspreise maßgebend.

Die Befugnis des Arbeitgebers , solche Abzüge zu
machen, besteht nicht, wenn der Versicherte dem Arbeitgeber
seinen Anteil in bar erstattet . Es bleibt jedoch in allen
Fällen dem Arbeitgeber überlassen, mit dem Versicherten
anderweit eine Vereinbarung zu treffen, wie der Beitraqs-
tell zu erstatten ist.

Wiesbaden, den 14. Februar 1916.
Der Regierungspräsident.

gez. : v. Meister.

Uekanntmachung.
Betrifft Bekämpfung der Blutlaus.

Durch Rundversügung vom 9. Juli 1893 Pr . i. D . 1202,
auf welche ich hiermit Bezug nehme, hatte ich, veranlaßt
durch das heftige Auftreten der Blutlaus zu jener Zeit , die
früheren zur Bekämpfung derselben erlassenen Vorschriften er¬
neut in Erinnerung gebracht. Inzwischen habe ich mich auch
weiter mit der Königlichen Lehranstalt für Obst- und Wein¬
bau zu Geisenheim wegen Mitteilung von besonders geeig¬
neten Mitteln zur Bekämpfung der Blutlaus in Verbindung
gesetzt.

Von der Lehranstalt sind zwar fortgesetzt Bekämpfungs-
Versuche gemacht ; nach dem Berichte des Direktors Goethe
läßt sich jcdoch ein abschließendes Urteil über die beste We-
kämpfungsweisc zur Zeit noch nicht geben. Als wirksam und
zur allgemeinen Anwendung hat derselbe jedoch mit dem Vor¬
behalt noch weiterer Prüfungen bereits folgendes empfohlen:

1. Das Abbürstcn befallener Stellen mit denaturiertem
oder mit r einem Petroleum im Winter sowohl als im Sommer.
Man hüte sich dabei im letzteren Falle , die gesunde Rinde
und die Blätter zu benetzen.

2. Das Verkleben von Wundstellen mit reinem Schweine¬
schmalz. Bei größeren und tieferen Wunden muß das Schmalz
möglichst tief hineingedrückt werden , um auch die versteckteren
Partien in der Wunde zu treffen . Dieses Mittel läßt sich
auch rm Sommer anwcnden , nur hüte man sich ebenfalls
vor einer Berührung des Fettes mit der gesunden Rinde
und den Blättern.

3. Abbürstcn bczw. Bespritzen der befallenen Stellen mit
einer Abkochung von Quassiaholz . Man läßt 2 Kg. sein ge¬
schnittenes Quassiaholz und 3 Kg. Schmierseife 24 Stunden
lang mit 20 Liter Wasser stehen, um dann diese Mischung
eine halbe Stunde zu kochen und mit den übrigen 80 Älter
Wa'ser nach dem Abgießen tüchtig auszuspülcn . Dir Lösung
schädigt weder die Rinde noch die Blätter . Will man einzelne
Bäume bespritzen, so empfiehlt sich dafür die Spritzkunne von
Karl Platz in Ludwigshascn bei Mannheim , welche von dem
Ei ' enhändlcr M . Strauß in Geisenheim bezogen werden kann.
Zur Bespritzung von Hochstämmen bedarf es eines Apparates
mit starkem Drucke, wie solcher von Gebrüder Blersch in Ueber-
lingcn am Bodensee fahrbar hergcstellt wird.

4. Vorzügliche Dienste tut im Winter gleich nach dem
Blattabfalle eine Mischung von einem Teile Petroleum und
vier Teilen Wasser. Um diese Zeit sind die Läuse in ihren
weihen Wolle sehr leicht zu erkennen ; sie werden durch das
Petroleum -Wasser sofort und sicher getötet . Voricdingung ist
ein Apparat , der beide Flüssigkeiten im richtigen Verhältnis
unmittelbar vor dem Austreten aus dem Spritzwpse innig
vermischt. Die bis jetzt brauchbarsten Apparate dieser Art
liekern die Firma Mahfarth und Co. in Frankfurt >i. M . und
der Schlosscrmcister Edel ist Geisenheim . Das Petroleum -Wasser
sollte aber nur im Herbst nach dem Blattabfalle argrwcndet
werde», da cs, im Frühjahr gebraucht, die Knospen anzu¬
greisen scheint. Nebenbei bemerkt, wirkt dieses auch virzüglich
im Kampfe gegen Schildläuse.

Indem ich auch noch weit '.r auf die in Heft 12 des
Jahrgangs 1898' und in Heft 1 des Jahrgangs 1899 der „ Mit¬
teilungen über Obst- und Gartenbau " erschienenen Aussätze
des Direktors Goethe über die Blutlaus Hinweise, ersuche ich,
für eine möglichst geeignete Bekanntgabe der angegebenen Bc-
kämpfuugsmittel au die beteiligten Kreise der Bedölllrung
Sorge zu tragen.

Der Negierungs-Präsident.
Wentzel.

* * *

J .-Nr . I. 1877 . Diez,  den 7. März 1916.
Vorstehend -- Bekanntmachung wird hierdurch wiederholt ver¬

öffentlicht.
Der Landrat. ,

I . V.
Zimmermann.

*
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Vefitnutmattumg.
Tie Zinsscheine Reihe IV Nr . 1 bis 20 zu öeit Schuld-

verschreibunssen öer preußifcben konsolidierten Zl/sprozen--
tigen Staatsanleihe von 1886 über die Zinsen für die zehn
Jahre vom 1. April 1916 bis 31 . März 1926 nebst den Er¬
neuerungsscheinen für die folgende Reihe werden vom
1. März  d . I s . ab  ausgereiht , und zwar
durch die Kontrolle der Staatspapiere in Berlin S .-W. 68,

Oranienstr .92/94,
durch die Königliche Sech -andlung (Preußische Staatsbank

in Berlin W. 56, Markgrafenstraße 38,
durch die Preußische Central -Genossenschaftskassc in Ber¬

lin C. 2, Am Zeughause 2,
durch sämtliche preußischen Regierungshauptkasfen , .Kreis¬

kassen, Oberzollkassen, Zollkassen und hauptamtlich
verwalteten Forstkassen,

durch sämtliche Reichsbankhaupt - und Reichsbankstellen und
sämtliche mit Kasseneinrichtung versehenen Reichsban ?-
Nebenstellen.
Vordrucke zu den Verzeichnissen, mit welchen die zur

Abhebung der neuen Zinsscheinreihe berechtigenden Erneue¬
runasscheine (Anweisungen , Talons ) den Ausreichungsstellen
einzuliefern sind, werden von diesen unentgeltlich abgegeben.

Ter Einreichung der Schuldverschreibungen bedarf es
zur Erlangung der neuen Zinsscheine nur dann , wenn die
Erneuerungsscheine abhanden gekommen sind.

Berlin , den 21. Februar 1916.
Hauptverwaltung der Staatsschulden,

von BischoffShausen.

1860 II. Diez,  den 22. Februar 1016.
An die Herren Bürger « elster

und Berbandsvorsteyer.
Betrifft die Berteilnug der tinmattge » Er-

gänzungSzuschüffe zu den Schulausgabe « für 1915
gemäß 8 23, vierter Absatz, des BolkSfchulunter-
haltungsgesetzes.

Die Herren Bürgermeister und Verbandsvorsteher der¬
jenigen Schulverbände , die im laufenden Rechnungsjahre
außerordentliche Schulausgaben für die Vertretung erkrank¬
ter, beurlaubter , zum Kriegsdienst cinberufener oder sonst
behinderter Lehrpersonen, für bauliche Instandsetzungen der
Schulräume , Schulgebäude und Lehrerdienstwohnungen , für
Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln und anderen Gegen¬
ständen der inneren Einrichtung der Schulzimmer , insbe¬
sondere auch für Anschaffung neuer Bänke zu verzeichnen
haben, und dazu Zuschüsse aus dem, dem Kreisausschuß über¬
wiesenen Fonds erwarten , ersuche ich um ausführlichen Be¬
richt über die Höhe der 'Kosten und welcher Zuschuß zur
Deckung derselben unbedingt erforderlich ist.

Wird für Vertretungskosien Zuschuß beantragt , in
Fällen , wo die Vertretung infolge Einberufung des
Lehrers zum Kriegsdienst notwendig geworden ist, so ist an¬
zugeben, daß der einberusene Lehrer nicht lediglich zur
Erfüllung seiner aktiven Dienstpflicht einbevusen oder frei¬
willig eingetreten ist und seinen Gehalt aus der Gemeinde¬
kasse weiter bezieht.

Fehlanzeige  ist nicht erforderlich.
Der Vorsitzende des KreiSausschuffe».

_ Tuderstadt.
J .-Nr . 2195 II. Diez,  den 4. März 1916.

Bekanntmachung.
Ter Landesobst - und Weinbauinspektor Schilling in

Geisenheim wird am

Samstag , den 11 . März 1916 , abends 8 Uhr
in Dörsdorf  in der Wirtschaft Reichel,

Sonntag , den 12 . März 1916 , nachmittags
31/? Uhr in Hahn statten  im Rathaussaas,

Samstag , den 18 . März 1916 , abends 8 Uhr
in Langen scheid  in der Wirtschaft Wilh . Küchler,

. Sonntag , den 19 . März 1916 , nachmittags
31/2  Uhr in Dausenau  in der Wirtschaft Kraft,

Samstag , den 25 . März 1916 , abends 8 Uhr
in Singhofen  in der Wirtschaft Minor , und

Sonntag , den 26 . März 1916 , nachmittags
3h- Uhr in Holzappel  im „Deutschen Kaiser"

je einen Vortrag über
„Gemüsebau"

halten . .
Mit RückMt aus die große Wichtigkeit des Gemüse¬

baues , gerade in der jetzigen Kriegszeit , lade ich, namentlich
die Frauen und Mädchen, zu recht zahlreichem Besuche
dieser Vorträge ergebenst ein.

Tie Herren Bürgermeister ersuche ich, dies sogleich in
ihrer Gemeinde bekannt zu geben und auf einen möglichst
zahlreichen Besuch hinzuwirken.

Der Landral.
_ Duderstadt. _
J .-Nr . 1259 L. LangenschWalbach, den 29. Febr. 1916.

Vera»»t« ach»«O
In Larsenselden ist in den Gehöften des Georg Wüst

und Anton Jakob , und in Huppert im Gehöfte von Joh.
Borlach die Map !- und Klauenseuche unter dem Rindvieh
festgestellt worden.

Der Kdnigl. Landrat.

Montabaur,  den 2. März 1616.
BekauntmachanO

In dem Gehöft des Jak . Lenz und in einem Gehöfte des
Metzgers Jos . Kalb in Montabaur ist dis Maul - und Klauen¬
seuche amtlich festgestellt worden . Infolgedessen ist die
Abhaltung der Viehmärkte im Uuterwesterwaldkreise bis
auf weiteres untersagt worden.

Der Landrat.

J .-Nr . 'll . 2274 . Diez,  den 4. März 1916.
« » die Herren Bürger» et»er.

Betrifft : Beschaffung von Hülfenfrüchten
zu Saatzwecken.

Um den Anbau von Hülsensrüchten im Kreise zu för¬
dern, beabsichtige ich einen gemeinschaftlichen Bezug von
Hülsenfrüchten zu Saatzwecken tu die Wege zu leiten , da
die Freigabe von Saatgut verfügt worden ist. Bestellungen
erfuche ich mir vis späte  st ens zum  13 . vs. Mts
einzureichen.

Der Landrat.
Dvderftadt.

Wer über das gesetzlich zulässige Matz hinaus
Hafer, Mengkoru, Mischsrucht, worin sich Hafer
befindet, oder Gerste verfüttert, versündigt sich

am Baterlande.
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